
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 0047-2016/DaDi  
Aktenzeichen: 031-001 
  
Fachbereich: 230 - Finanz- und Rechnungswesen 
Beteiligungen: L - Landrat 

  
Produkt: 1.01.01.12 Finanz- und Rechnungswesen 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 3. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 

  
Betreff: Jahresabschluss und Entlastung für das Haushaltsjahr 2012 
  

 

 

 

1. Der Kreisausschuss  

legt den geprüften Jahresabschluss 2012 mit dem Schlussbericht des Revisionsamtes dem 

Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

 

2. Der Kreistag beschließt  
den geprüften Jahresabschluss 2012 und erteilt dem Kreisausschuss für das Haushaltsjahr 

2012 die Entlastung. 
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Begründung: 

 

Mit Beschluss vom 23.04.2013 hat der Kreisausschuss den Jahresabschluss 2012 aufgestellt und 

den Kreistag über den Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 10.06.2013 darüber 

informiert (1473-2013/DaDi). 

 

Nach Abschluss der Prüfung durch das Revisionsamt legt der Kreisausschuss gem. § 52 HKO in 

Verbindung mit § 113 HGO den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Revisionsamtes dem 

Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

 

Der Kreistag beschließt gem. § 52 HKO in Verbindung mit § 114 Abs. 1 HGO über den vom 

Revisionsamt geprüften Jahresabschluss und entscheidet zugleich über die Entlastung des 

Kreisausschusses. 

 

 

 

Anlage:  

 

 Jahresabschluss und Prüfbericht 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Nummer
	Gremium
	OStatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

